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Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet, und davon über-
zeugt, dass dies ein wichtiger Schritt für die Verwirklichung
eines systematischen Prozesses ist, der zur nuklearen Abrü-
stung führt, 

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution 50/245
vom 10. September 1996 verabschiedete Vertrag über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. September
1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierba-
rer Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen ein grundlegendes Rechtsinstrument auf dem Gebiet der
nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen darstellt,

erfreut, feststellen zu können, dass einhundertsechsund-
siebzig Staaten, darunter einundvierzig der für sein Inkrafttre-
ten erforderlichen vierundvierzig, den Vertrag unterzeichnet
haben, und es begrüßend, dass einhundertfünfundzwanzig
Staaten, darunter dreiunddreißig der für sein Inkrafttreten er-
forderlichen vierundvierzig, davon drei Kernwaffenstaaten,
den Vertrag ratifiziert haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/109 vom 3. Dezem-
ber 2004,

unter Begrüßung der Schlusserklärung der vierten Konfe-
renz zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das
umfassende Verbot von Nuklearversuchen, die im Einklang
mit Artikel XIV des Vertrags vom 21. bis 23. September 2005
in New York abgehalten wurde266,

1. betont, wie wichtig und dringlich es ist, den Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen ohne Ver-
zug und Vorbedingungen zu unterzeichnen und zu ratifizieren,
um sein baldiges Inkrafttreten zu erreichen;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der
Arbeit der Vorbereitungskommission für die Organisation des
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen,
insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen, dass das
Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein wird, den
Verifikationserfordernissen des Vertrags bei seinem Inkraft-
treten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags gerecht zu wer-
den;

3. unterstreicht, dass die Dynamik in Richtung auf die
Fertigstellung des Verifikationsregimes aufrechterhalten wer-
den muss;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, an ihren Mo-
ratorien für Kernwaffenversuchsexplosionen oder andere nu-
kleare Explosionen festzuhalten und alles zu unterlassen, was
dem Ziel und Zweck des Vertrags zuwiderlaufen könnte;

5. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht un-
terzeichnet haben, nachdrücklich auf, ihn so bald wie möglich
zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

6. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert haben, insbesondere diejenigen, de-
ren Ratifikation für sein Inkrafttreten notwendig ist, nach-

drücklich auf, den Ratifikationsprozess mit dem Ziel seines
baldigen erfolgreichen Abschlusses zu beschleunigen;

7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch wei-
terhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu be-
fassen;

8. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vorbereitungskommission für die Organisation des Vertrags
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen einen Be-
richt über die Maßnahmen zu erstellen, die die Ratifikations-
staaten des Vertrags im Hinblick auf seine Universalität tref-
fen, sowie darüber, wie den Staaten auf Antrag Hilfe bei den
Ratifikationsverfahren gewährt werden kann, und der Gene-
ralversammlung diesen Bericht auf ihrer einundsechzigsten
Tagung vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/96

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/470, Ziff. 9)267.

60/96. Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
vollständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich-
tung solcher Waffen,

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkommen
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen268 einhundertfünf-
undfünfzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats,

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der
Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen zu beteiligen,
namentlich auch an dem in der Schlusserklärung der dritten
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen269

vereinbarten Informations- und Datenaustausch, und dem Ge-
neralsekretär die entsprechenden Informationen und Daten
nach dem einheitlichen Verfahren jährlich spätestens bis zum
15. April zur Verfügung zu stellen,

266 CTBT-Art.XIV/2005/6, Anlage.

267 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ungarn.
268 Resolution 2826 (XXVI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1983 II S. 132; LGBl. 1991 Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.
269 BWC/CONF.III/23, Teil II.
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es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz270 erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind,

unter Hinweis auf den auf der fünften Überprüfungskon-
ferenz gefassten Beschluss, ab 2003 bis zur sechsten Überprü-
fungskonferenz jährlich drei einwöchige Tagungen der Ver-
tragsstaaten sowie eine zweiwöchige Sachverständigentagung
zur Vorbereitung jeder Tagung der Vertragsstaaten abzuhal-
ten271,

sowie unter Hinweis auf den auf der fünften Überprüfungs-
konferenz gefassten Beschluss, die sechste Überprüfungskon-
ferenz im Jahr 2006 in Genf abzuhalten und ihr eine Tagung
eines Vorbereitungsausschusses vorauszuschicken272,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Zunahme
der Zahl der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen268, fordert alle Unter-
zeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifiziert
haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert dieje-
nigen Staaten, die das Übereinkommen noch nicht unterzeich-
net haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden und dadurch
zur Herbeiführung der Universalität des Übereinkommens
beizutragen;

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Infor-
mationen und Daten und fordert alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklärung
der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens269 vereinbarten Informations- und Daten-
austausch zu beteiligen;

3. erinnert an den auf der fünften Überprüfungskonfe-
renz gefassten Beschluss271, eine gemeinsame Haltung und
wirksame Maßnahmen zu erörtern und zu fördern: im Jahr
2003 betreffend zwei Themen, nämlich die Verabschiedung
der innerstaatlichen Maßnahmen, die zur Umsetzung der in
dem Übereinkommen festgelegten Verbote notwendig sind,
namentlich der Erlass strafrechtlicher Maßnahmen, und die
Schaffung nationaler Mechanismen zur Gewährleistung und
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Kontrolle von pathoge-
nen Mikroorganismen und Toxinen; im Jahr 2004 betreffend
zwei Themen, nämlich die Stärkung der internationalen Kapa-
zität zur Reaktion auf Fälle eines mutmaßlichen Einsatzes von
biologischen oder Toxinwaffen oder auf verdächtige Krank-
heitsausbrüche sowie zu deren Untersuchung und zur Milde-
rung ihrer Auswirkungen; ferner die Stärkung und Ausweitung
nationaler und internationaler institutioneller Anstrengungen
und der bestehenden Mechanismen zur Überwachung, Ent-
deckung, Diagnose und Bekämpfung von Infektionskrankhei-

ten, die Menschen, Tiere und Pflanzen befallen; und im Jahr
2005 betreffend den Inhalt, den Erlass und die Verabschiedung
von Verhaltenskodizes für Wissenschaftler; und fordert die
Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, sich an seiner Um-
setzung zu beteiligen;

4. begrüßt die maßgebliche Mitwirkung der Vertrags-
staaten an den bisherigen Tagungen der Vertragsstaaten und
den Sachverständigentagungen sowie den konstruktiven und
nützlichen Informationsaustausch, der dort stattfand, und be-
grüßt außerdem die Erörterung und Förderung einer gemein-
samen Haltung und wirksamer Maßnahmen zu den vereinbar-
ten Themen;

5. stellt fest, dass im Einklang mit dem auf der fünften
Überprüfungskonferenz gefassten Beschluss272 die sechste
Überprüfungskonferenz 2006 in Genf stattfinden wird und
dass der allen Vertragsstaaten des Übereinkommens offen ste-
hende Vorbereitungsausschuss für diese Konferenz, der in der
am 24. April 2006 beginnenden Woche in Genf tagen wird, die
Daten formell vereinbaren wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierun-
gen des Übereinkommens auch weiterhin die erforderliche
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste für
die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der Über-
prüfungskonferenzen bereitzustellen, namentlich jede erfor-
derliche Unterstützung für die jährlichen Tagungen der Ver-
tragsstaaten und die Sachverständigentagungen, und auch für
die sechste Überprüfungskonferenz und ihre Vorbereitung die
erforderliche Unterstützung zu gewähren und die erforderli-
chen Dienste bereitzustellen;

7. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/226
Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 23. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 99 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 22 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)273:

Dafür: Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Australien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Do-
minikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich,
Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Mon-
tenegro, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Ver-
einigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Algerien, Ägypten, Bahrain, China, Dschibuti, Irak, Iran (Isla-

mische Republik), Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libysch-

270 BWC/CONF.IV/9, Teil II.
271 Siehe BWC/CONF.V/17, Ziff. 18.
272 Ebd., Ziff. 20.
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